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DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION –

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäi-
schen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 93,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts-
und Sozialausschusses,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17.
Mai 1977 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern — Ge-
meinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche steu-
erpflichtige Bemessungsgrundlage ( 1 ) wurde mehr-
fach erheblich geändert. Anlässlich neuerlicher Ände-
rungen empfiehlt sich aus Gründen der Klarheit und
Wirtschaftlichkeit eine Neufassung.

(2) Bei dieser Neufassung sollten die noch geltenden
Bestimmungen der Richtlinie 67/227/EWG des Rates
vom 11. April 1967 zur Harmonisierung der Rechts-
vorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteu-
er ( 2 ) übernommen werden. Die genannte Richtlinie
sollte daher aufgehoben werden.

(3) Im Einklang mit dem Grundsatz besserer Recht-
setzung sollten zur Gewährleistung der Klarheit und
Wirtschaftlichkeit der Bestimmungen die Struktur und
der Wortlaut der Richtlinie neu gefasst werden; dies
sollte jedoch grundsätzlich nicht zu inhaltlichen Än-
derungen des geltenden Rechts führen. Einige inhalt-
liche Änderungen ergeben sich jedoch notwendiger-
weise im Rahmen der Neufassung und sollten den-
noch vorgenommen werden. Soweit sich solche Än-
derungen ergeben, sind sie in den Bestimmungen über
die Umsetzung und das Inkrafttreten der Richtlinie er-
schöpfend aufgeführt.

(4) Voraussetzung für die Verwirklichung des Ziels,
einen Binnenmarkt zu schaffen ist, dass in den Mit-
gliedstaaten Rechtsvorschriften über die Umsatzsteu-
ern angewandt werden, durch die die Wettbewerbsbe-
dingungen nicht verfälscht und der freie Waren- und
Dienstleistungsverkehr nicht behindert werden. Es ist
daher erforderlich, eine Harmonisierung der Rechts-
vorschriften über die Umsatzsteuern im Wege eines
Mehrwertsteuersystems vorzunehmen, um soweit wie
möglich die Faktoren auszuschalten, die geeignet sind,
die Wettbewerbsbedingungen sowohl auf nationaler
Ebene als auch auf Gemeinschaftsebene zu verfäl-
schen.

(5) Die größte Einfachheit und Neutralität eines
Mehrwertsteuersystems wird erreicht, wenn die Steuer
so allgemein wie möglich erhoben wird und wenn ihr
Anwendungsbereich alle Produktions- und Vertriebs-
stufen sowie den Bereich der Dienstleistungen um-
fasst. Es liegt folglich im Interesse des Binnenmark-
tes und der Mitgliedstaaten, ein gemeinsames System
anzunehmen, das auch auf den Einzelhandel Anwen-
dung findet.

(6) Es ist notwendig, schrittweise vorzugehen, da
die Harmonisierung der Umsatzsteuern in den Mit-
gliedstaaten zu Änderungen der Steuerstruktur führt
und merkliche Folgen auf budgetärem, wirtschaftli-
chem und sozialem Gebiet hat.

(7) Das gemeinsame Mehrwertsteuersystem sollte,
selbst wenn die Sätze und Befreiungen nicht völlig
harmonisiert werden, eine Wettbewerbsneutralität in
dem Sinne bewirken, dass gleichartige Gegenstände
und Dienstleistungen innerhalb des Gebiets der ein-
zelnen Mitgliedstaaten ungeachtet der Länge des Pro-
duktions- und Vertriebswegs steuerlich gleich belastet
werden.

(8) In Durchführung des Beschlusses 2000/597/EG,
Euratom des Rates vom 29. September 2000 über das
System der Eigenmittel der Europäischen Gemein-
schaften ( 3 ) wird der Haushalt der Europäischen Ge-
meinschaften, unbeschadet der sonstigen Einnahmen,
vollständig aus eigenen Mitteln der Gemeinschaften
finanziert. Diese Mittel umfassen unter anderem Ein-
nahmen aus der Mehrwertsteuer, die sich aus der An-
wendung eines gemeinsamen Satzes auf eine Bemes-
sungsgrundlage ergeben, die einheitlich nach Gemein-
schaftsvorschriften bestimmt wird.

(9) Es ist unerlässlich, einen Übergangszeitraum
vorzusehen, der eine schrittweise Anpassung der na-
tionalen Rechtsvorschriften in den betreffenden Berei-
chen ermöglicht.

(10) Während dieser Übergangszeit sollten in den
Bestimmungsmitgliedstaaten die innergemeinschaftli-
chen Umsätze anderer Steuerpflichtiger als derjeni-
gen, die steuerbefreit sind, zu den Sätzen und Bedin-
gungen dieser Mitgliedstaaten besteuert werden.

(11) Ferner sollten in dieser Übergangszeit in den
Bestimmungsmitgliedstaaten der innergemeinschaftli-
che Erwerb, der von steuerbefreiten Steuerpflichtigen
oder von nichtsteuerpflichtigen juristischen Personen
in Höhe eines bestimmten Betrags getätigt wird, sowie
bestimmte innergemeinschaftliche Versandgeschäfte
und Lieferungen neuer Fahrzeuge, die an Privatperso-
nen oder an steuerbefreite oder nichtsteuerpflichtige
Einrichtungen bewirkt werden, zu den Sätzen und Be-
dingungen dieser Mitgliedstaaten insofern besteuert
werden, als die Behandlung dieser Umsätze ohne be-
sondere Bestimmungen zu erheblichen Wettbewerbs-
verzerrungen zwischen den Mitgliedstaaten führen
könnten.

(12) Aufgrund ihrer geografischen, wirtschaftlichen
und sozialen Lage sollten bestimmte Gebiete vom An-
wendungsbereich dieser Richtlinie ausgenommen
werden.

(13) Der Begriff des Steuerpflichtigen sollte in einer
Weise definiert werden, dass die Mitgliedstaaten zur
Gewährleistung größtmöglicher Steuerneutralität auch
Personen einbeziehen können, die gelegentlich Um-
sätze bewirken.

(14) Der Begriff des steuerbaren Umsatzes kann ins-
besondere hinsichtlich der diesem Umsatz gleichge-
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stellten Umsätze zu Schwierigkeiten führen. Diese Be-
griffe sollten deshalb genauer definiert werden.

(15) Um den innergemeinschaftlichen Handelsver-
kehr im Bereich der Bearbeitung beweglicher körper-
licher Gegenstände zu erleichtern, sollten die Einzel-
heiten der Besteuerung dieser Umsätze festgelegt wer-
den, wenn diese für einen Dienstleistungsempfänger
erbracht wurden, der eine Mehrwertsteuer-Identifika-
tionsnummer in einem anderen Mitgliedstaat als dem
hat, in dem der Umsatz tatsächlich bewirkt wurde.

(16) Der innergemeinschaftlichen Güterbeförderung
sollte eine innerhalb des Gebiets eines Mitgliedstaats
erbrachte, unmittelbar mit einer Beförderung zwi-
schen Mitgliedstaaten zusammenhängende Beförde-
rung gleichgestellt werden, um nicht nur die Grund-
sätze und Einzelheiten der Besteuerung für diese Be-
förderungsleistungen im Inland, sondern auch die Re-
geln für Nebentätigkeiten zu diesen Beförderungen
und Dienstleistungen von Vermittlern, die sich bei der
Erbringung dieser einzelnen Dienstleistungen ein-
schalten, zu vereinfachen.

(17) Die Bestimmung des Ortes des steuerbaren
Umsatzes kann insbesondere in Bezug auf Lieferun-
gen von Gegenständen mit Montage und Dienstleis-
tungen zu Kompetenzkonflikten zwischen den Mit-
gliedstaaten führen. Wenn auch als Ort der Dienstleis-
tung grundsätzlich der Ort gelten sollte, an dem der
Dienstleistende den Sitz seiner wirtschaftlichen Tä-
tigkeit hat, ist es doch angebracht, dass insbesonde-
re für bestimmte zwischen Steuerpflichtigen erbrach-
te Dienstleistungen, deren Kosten in den Preis der
Gegenstände eingehen, als Ort der Dienstleistung der
Mitgliedstaat des Dienstleistungsempfängers gilt.

(18) Der Ort der Besteuerung bestimmter Umsätze,
die an Bord eines Schiffes, eines Flugzeugs oder in ei-
ner Eisenbahn während einer Personenbeförderung in-
nerhalb der Gemeinschaft bewirkt werden, sollte ge-
nauer definiert werden.

(19) Elektrizität und Gas werden für die Zwecke der
Mehrwertsteuer als Gegenstände behandelt. Es ist je-
doch äußerst schwierig, den Ort der Lieferung zu be-
stimmen. Zur Vermeidung von Doppel- oder Nicht-
besteuerung und zur Erzielung eines echten Gas- und
Elektrizitätsbinnenmarkts ohne Behinderung durch
die Mehrwertsteuer sollte daher als Ort der Lieferung
von Gas — über das Erdgasverteilungsnetz — und
von Elektrizität vor der Stufe des Endverbrauchs der
Ort gelten, an dem der Erwerber den Sitz seiner wirt-
schaftlichen Tätigkeit hat. Die Lieferung von Elektri-
zität und Gas auf der Stufe des Endverbrauchs, vom
Unternehmer und Verteiler an den Endverbraucher,
sollte an dem Ort besteuert werden, an dem der Erwer-
ber die Gegenstände tatsächlich nutzt und verbraucht.

(20) Die Anwendung der allgemeinen Regel, nach
der Dienstleistungen in dem Mitgliedstaat besteuert
werden, in dem der Dienstleistungserbringer ansässig
ist, kann bei der Vermietung eines beweglichen kör-
perlichen Gegenstandes zu erheblichen Wettbewerbs-
verzerrungen führen, wenn Vermieter und Mieter in

verschiedenen Mitgliedstaaten ansässig sind und die
Steuersätze in diesen Mitgliedstaaten unterschiedlich
hoch sind. Daher sollte festgelegt werden, dass der Ort
der Dienstleistung der Ort ist, an dem der Dienstleis-
tungsempfänger den Sitz seiner wirtschaftlichen Tä-
tigkeit oder eine feste Niederlassung hat, für die die
Dienstleistung erbracht worden ist, oder in Ermange-
lung eines solchen Sitzes oder einer solchen Nieder-
lassung sein Wohnsitz oder sein gewöhnlicher Aufent-
haltsort.

(21) Bei der Vermietung von Beförderungsmitteln
sollte diese allgemeine Regel jedoch aus Kontroll-
gründen strikt angewandt werden und somit als Ort
der Dienstleistung der Ort anzusehen sein, an dem der
Dienstleistungserbringer ansässig ist.

(22) Sämtliche Telekommunikationsdienstleistun-
gen, die in der Gemeinschaft in Anspruch genommen
werden, sollten besteuert werden, um Wettbewerbs-
verzerrungen in diesem Bereich vorzubeugen. Um
dieses Ziel zu erreichen, sollten Telekommunikations-
dienstleistungen, die an in der Gemeinschaft ansässige
Steuerpflichtige oder an in Drittländern ansässige
Dienstleistungsempfänger erbracht werden, grund-
sätzlich an dem Ort besteuert werden, an dem der
Dienstleistungsempfänger ansässig ist. Damit Tele-
kommunikationsdienstleistungen, die von in Drittge-
bieten oder Drittländern ansässigen Steuerpflichtigen
an in der Gemeinschaft ansässige Nichtsteuerpflichti-
ge erbracht und in der Gemeinschaft tatsächlich ge-
nutzt oder ausgewertet werden, einheitlich besteuert
werden, sollten die Mitgliedstaaten jedoch festlegen,
dass sich der Ort der Dienstleistungen in der Gemein-
schaft befindet.

(23) Ebenfalls um Wettbewerbsverzerrungen vorzu-
beugen sollten Rundfunk- und Fernsehdienstleistun-
gen sowie elektronisch erbrachte Dienstleistungen, die
aus Drittgebieten oder Drittländern an in der Gemein-
schaft ansässige Personen oder aus der Gemeinschaft
an in Drittgebieten oder Drittländern ansässige Dienst-
leistungsempfänger erbracht werden, an dem Ort be-
steuert werden, an dem der Dienstleistungsempfänger
ansässig ist.

(24) Die Begriffe „Steuertatbestand“ und „Steuer-
anspruch“ sollten harmonisiert werden, damit die An-
wendung und die späteren Änderungen des gemeinsa-
men Mehrwertsteuersystems in allen Mitgliedstaaten
zum gleichen Zeitpunkt wirksam werden.

(25) Die Steuerbemessungsgrundlage sollte harmo-
nisiert werden, damit die Anwendung der Mehrwert-
steuer auf die steuerbaren Umsätze in allen Mitglied-
staaten zu vergleichbaren Ergebnissen führt.

(26) Um zu gewährleisten, dass die Einschaltung
verbundener Personen zur Erzielung von Steuervortei-
len nicht zu Steuerausfällen führt, sollten die Mitglied-
staaten die Möglichkeit haben, unter bestimmten, ge-
nau festgelegten Umständen hinsichtlich des Wertes
von Lieferungen von Gegenständen, Dienstleistungen
und innergemeinschaftlichen Erwerben von Gegen-
ständen tätig zu werden.
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(27) Zur Vermeidung von Steuerhinterziehung oder
-umgehung sollten die Mitgliedstaaten die Möglich-
keit haben, in die Steuerbemessungsgrundlage eines
Umsatzes, der die Verarbeitung von Anlagegold um-
fasst, das von einem Leistungsempfänger zur Verfü-
gung gestellt wird, auch den Wert dieses Anlagegolds
einzubeziehen, wenn es durch die Verarbeitung seinen
Status als Anlagegold verliert. Bei Anwendung dieser
Regelungen sollte den Mitgliedstaaten ein gewisser
Ermessensspielraum eingeräumt werden.

(28) Die Abschaffung der Steuerkontrollen an den
Grenzen erfordert, dass zur Vermeidung von Wettbe-
werbsverzerrungen neben einer einheitlichen Mehr-
wertsteuer-Bemessungsgrundlage auch die Steuersät-
ze hinsichtlich ihrer Anzahl und ihrer Höhe zwischen
den Mitgliedstaaten hinreichend aneinander angenä-
hert werden.

(29) Der in den Mitgliedstaaten derzeit geltende
Normalsatz der Mehrwertsteuer gewährleistet in Ver-
bindung mit den Mechanismen der Übergangsrege-
lung, dass diese Regelung in akzeptabler Weise funk-
tioniert. Um zu verhindern, dass Unterschiede zwi-
schen den von den Mitgliedstaaten angewandten
Mehrwertsteuer-Normalsätzen zu strukturellen Un-
gleichgewichten innerhalb der Gemeinschaft und zu
Wettbewerbsverzerrungen in bestimmten Wirtschafts-
zweigen führen, sollte ein zu überprüfender Mindest-
normalsatz von 15 % festgesetzt werden.

(30) Um die Neutralität der Mehrwertsteuer zu er-
halten, sollten die von den Mitgliedstaaten angewand-
ten Steuersätze den normalen Abzug der Steuerbelas-
tung der vorausgehenden Umsatzstufe ermöglichen.

(31) Während der Übergangszeit sollten bestimmte
Ausnahmen hinsichtlich der Anzahl und der Höhe der
Sätze möglich sein.

(32) Zur besseren Bewertung der Auswirkung der
ermäßigten Sätze muss die Kommission einen Bericht
vorlegen, in dem sie die Auswirkung der auf lokal
erbrachte Dienstleistungen angewandten ermäßigten
Sätze bewertet, insbesondere in Bezug auf die Schaf-
fung von Arbeitsplätzen, das Wirtschaftswachstum
und das reibungslose Funktionieren des Binnen-
markts.

(33) Zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit sollte den
Mitgliedstaaten, die dies wünschen, die Möglichkeit
eingeräumt werden, zu erproben, wie sich eine Er-
mäßigung der Mehrwertsteuer auf arbeitsintensive
Dienstleistungen auf die Schaffung von Arbeitsplät-
zen auswirkt. Diese Ermäßigung könnte für die Unter-
nehmen zudem den Anreiz mindern, sich in der Schat-
tenwirtschaft zu betätigen.

(34) Eine derartige Ermäßigung des Steuersatzes
könnte allerdings das reibungslose Funktionieren des
Binnenmarktes und die Steuerneutralität gefährden.
Daher sollte ein Verfahren zur Erteilung von Ermäch-
tigungen für einen festen Zeitraum vorgesehen wer-
den, der ausreichend lang ist, um die Auswirkungen
der auf lokal erbrachte Dienstleistungen angewandten

ermäßigten Steuersätze einschätzen zu können, und
der Anwendungsbereich einer solchen Maßnahme ge-
nau definiert werden, um zu gewährleisten, dass sie
überprüfbar und begrenzt ist.

(35) Im Hinblick auf eine gleichmäßige Erhebung
der Eigenmittel in allen Mitgliedstaaten sollte ein ge-
meinsames Verzeichnis der Steuerbefreiungen aufge-
stellt werden.

(36) Zum Vorteil der Steuerschuldner sowie der zu-
ständigen Verwaltungen sollten die Verfahren für die
Anwendung der Mehrwertsteuer auf bestimmte inner-
gemeinschaftliche Lieferungen und Erwerbe ver-
brauchsteuerpflichtiger Waren an die Verfahren und
Erklärungspflichten für den Fall der Beförderung der-
artiger Waren in einen anderen Mitgliedstaat angegli-
chen werden, die in der Richtlinie 92/12/EWG des Ra-
tes vom 25. Februar 1992 über das allgemeine Sys-
tem, den Besitz, die Beförderung und die Kontrolle
verbrauchsteuerpflichtiger Waren ( 4 ) geregelt sind.

(37) Die Lieferung von Gas — über das Erdgasver-
teilungsnetz — und von Elektrizität, wird am Ort des
Erwerbers besteuert. Um eine Doppelbesteuerung zu
vermeiden, sollte die Einfuhr derartiger Waren daher
von der Mehrwertsteuer befreit werden.

(38) Für steuerbare Umsätze, einschließlich Reihen-
geschäften, im Zusammenhang mit dem innergemein-
schaftlichen Handelsverkehr, die während der Über-
gangszeit im inneren Anwendungsbereich der Steuer
von Steuerpflichtigen bewirkt werden, die nicht im
Gebiet des Mitgliedstaats des innergemeinschaftlichen
Erwerbs der Gegenstände ansässig sind, ist es erfor-
derlich, Vereinfachungsmaßnahmen vorzusehen, die
eine gleichartige Behandlung in allen Mitgliedstaaten
gewährleisten. Hierzu sollten die Vorschriften über die
steuerliche Behandlung dieser Umsätze und zur Be-
stimmung des Steuerschuldners für diese Umsätze
harmonisiert werden. Von der Anwendung dieser Re-
gelungen sollten jedoch grundsätzlich Gegenstände
ausgenommen werden, die zur Lieferung auf der Ein-
zelhandelsstufe bestimmt sind.

(39) Der Vorsteuerabzug sollte insoweit harmoni-
siert werden, als er die tatsächliche Höhe der Besteue-
rung beeinflusst, und die Pro-rata-Sätze des Vorsteu-
erabzugs sollten in allen Mitgliedstaaten auf gleiche
Weise berechnet werden.

(40) Die Regelung, die eine Berichtigung des Vor-
steuerabzugs für Investitionsgüter entsprechend ihrer
tatsächlichen Nutzungsdauer vorsieht, sollte auch auf
Dienstleistungen, die die Merkmale von Investitions-
gütern aufweisen, Anwendung finden.

(41) Es sollte festgelegt werden, wer Steuerschuld-
ner ist, insbesondere bei bestimmten Dienstleistungen,
bei denen der Dienstleistungserbringer nicht in dem
Mitgliedstaat ansässig ist, in dem die Steuer geschul-
det wird.

(42) Die Mitgliedstaaten sollten in die Lage versetzt
werden, in bestimmten Fällen den Erwerber von Ge-
genständen oder den Dienstleistungsempfänger als
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Steuerschuldner zu bestimmen. Dies würde es den
Mitgliedstaaten erlauben, die Vorschriften zu verein-
fachen und die Steuerhinterziehung und -umgehung in
bestimmten Sektoren oder bei bestimmten Arten von
Umsätzen zu bekämpfen.

(43) Die Mitgliedstaaten sollten den Einfuhrsteuer-
schuldner nach freiem Ermessen bestimmen können.

(44) Die Mitgliedstaaten sollten auch Regelungen
treffen können, nach denen eine andere Person als der
Steuerschuldner gesamtschuldnerisch für die Entrich-
tung der Steuer haftet.

(45) Die Pflichten der Steuerpflichtigen sollten so-
weit wie möglich harmonisiert werden, um die erfor-
derliche Gleichmäßigkeit bei der Steuererhebung in
allen Mitgliedstaaten sicherzustellen.

(46) Die Verwendung elektronischer Rechnungstel-
lung sollte den Steuerverwaltungen ermöglichen, ihre
Kontrollen durchzuführen. Um ein reibungsloses
Funktionieren des Binnenmarkts zu gewährleisten,
sollte daher ein harmonisiertes Verzeichnis der An-
gaben erstellt werden, die jede Rechnung enthalten
muss; ferner sollten eine Reihe gemeinsamer Modali-
täten für die elektronische Rechnungstellung, die elek-
tronische Aufbewahrung der Rechnungen, die Erstel-
lung von Gutschriften und die Verlagerung der Rech-
nungstellung auf Dritte festgelegt werden.

(47) Vorbehaltlich der von ihnen festzulegenden Be-
dingungen sollten die Mitgliedstaaten die elektroni-
sche Einreichung von bestimmten Meldungen und Er-
klärungen zulassen und die elektronische Übermitt-
lung vorschreiben können.

(48) Das notwendige Streben nach einer Erleich-
terung der Verwaltungs- und Statistikformalitäten für
die Unternehmen, insbesondere für kleine und mittlere
Unternehmen, sollte mit der Durchführung wirksamer
Kontrollmaßnahmen und mit der sowohl aus wirt-
schaftlichen als steuerlichen Gründen unerlässlichen
Wahrung der Qualität der gemeinschaftlichen Statis-
tikinstrumente in Einklang gebracht werden.

(49) In Bezug auf Kleinunternehmen sollte den Mit-
gliedstaaten gestattet werden, ihre Sonderregelungen
gemäß gemeinsamen Bestimmungen im Hinblick auf
eine weiter gehende Harmonisierung beizubehalten.

(50) In Bezug auf die Landwirte sollten die Mit-
gliedstaaten die Möglichkeit haben, eine Sonderrege-
lung anzuwenden, die zugunsten der Landwirte, die
nicht unter die normale Regelung fallen, einen Pau-
schalausgleich für die Vorsteuerbelastung enthält. Die-
se Regelung sollte in ihren wesentlichen Grundsätzen
festgelegt werden, und für die Erfordernisse der Erhe-
bung der Eigenmittel sollte ein gemeinsames Verfah-
ren für die Bestimmung des von diesen Landwirten er-
zielten Mehrwerts definiert werden.

(51) Es sollte eine gemeinschaftliche Regelung für
die Besteuerung auf dem Gebiet der Gebrauchtgegen-
stände, Kunstgegenstände, Antiquitäten und Samm-
lungsstücke erlassen werden, um Doppelbesteuerun-

gen und Wettbewerbsverzerrungen zwischen Steuer-
pflichtigen zu vermeiden.

(52) Die Anwendung der normalen Steuerregelung
auf Gold ist ein großes Hindernis für seine Verwen-
dung als Finanzanlage, weshalb die Anwendung einer
besonderen Steuerregelung, auch im Hinblick auf die
Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähig-
keit des gemeinschaftlichen Goldmarktes, gerechtfer-
tigt ist.

(53) Lieferungen von Gold zu Anlagezwecken ent-
sprechen ihrer Art nach anderen Finanzanlagen, die
von der Steuer befreit sind. Die Steuerbefreiung er-
scheint daher als die geeignetste steuerliche Behand-
lung der Umsätze von Anlagegold.

(54) Die Definition von Anlagegold sollte Gold-
münzen einbeziehen, deren Wert in erster Linie auf
dem Preis des in ihnen enthaltenen Goldes beruht.
Aus Gründen der Transparenz und der Rechtssicher-
heit für die mit derartigen Münzen handelnden Wirt-
schaftsbeteiligten sollte alljährlich ein Verzeichnis der
Münzen erstellt werden, auf die die Regelung für An-
lagegold anzuwenden ist. Ein solches Verzeichnisses
schließt die Steuerbefreiung von Münzen, die in dem
Verzeichnis nicht enthalten sind, aber die Kriterien
dieser Richtlinie erfüllen, nicht aus.

(55) Um Steuerhinterziehungen zu verhindern,
gleichzeitig aber die mit der Lieferung von Gold ab
einem bestimmten Feingehalt verbundenen Finanzie-
rungskosten zu verringern, ist es gerechtfertigt, den
Mitgliedstaaten zu gestatten, den Erwerber als Steuer-
schuldner zu bestimmen.

(56) Um Wirtschaftsbeteiligten, die elektronisch er-
brachte Dienstleistungen anbieten und weder in der
Gemeinschaft ansässig sind noch für die Zwecke der
Mehrwertsteuer dort erfasst sein müssen, die Erfül-
lung ihrer steuerlichen Pflichten zu erleichtern, sollte
eine Sonderregelung festgelegt werden. In Anwen-
dung dieser Regelung kann ein Wirtschaftsbeteiligter,
der an Nichtsteuerpflichtige in der Gemeinschaft der-
artige elektronische Dienstleistungen erbringt, sich für
eine Registrierung in einem einzigen Mitgliedstaat
entscheiden, falls er nicht in anderer Weise in der Ge-
meinschaft für die Zwecke der Mehrwertsteuer erfasst
ist.

(57) Die Bestimmungen über Rundfunk- und Fern-
sehdienstleistungen sowie bestimmte elektronisch er-
brachte Dienstleistungen sollten befristet werden und
nach kurzer Zeit anhand der gesammelten Erfahrun-
gen überprüft werden.

(58) Die koordinierte Anwendung dieser Richtlinie
sollte gefördert werden und hierzu ist es unerlässlich,
einen Beratenden Ausschuss für die Mehrwertsteuer
einzusetzen, der es ermöglicht, eine enge Zusammen-
arbeit zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommis-
sion in diesem Bereich herbeizuführen.

(59) Es ist in bestimmten Grenzen und unter be-
stimmten Bedingungen angebracht, dass die Mitglied-
staaten von dieser Richtlinie abweichende Sonder-
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maßnahmen ergreifen oder weiter anwenden können,
um die Steuererhebung zu vereinfachen oder be-
stimmte Formen der Steuerhinterziehung oder -umge-
hung zu verhüten.

(60) Um zu verhindern, dass ein Mitgliedstaat im
Ungewissen darüber bleibt, wie die Kommission mit
seinem Antrag auf Ermächtigung zu einer Ausnahme-
regelung zu verfahren beabsichtigt, sollte eine Frist
vorgesehen werden, innerhalb derer die Kommission
dem Rat entweder einen Vorschlag zur Ermächtigung
oder eine Mitteilung über ihre Einwände vorlegen
muss.

(61) Eine einheitliche Anwendung des Mehrwert-
steuersystems ist von grundlegender Bedeutung. Zur
Erreichung dieses Ziels sollten Durchführungsmaß-
nahmen erlassen werden.

(62) Insbesondere sollten diese Maßnahmen das
Problem der Doppelbesteuerung grenzüberschreiten-
der Umsätze behandeln, das durch eine unterschiedli-
che Anwendung der Regeln für den Ort der steuerba-
ren Umsätze durch die Mitgliedstaaten auftreten kann.

(63) Trotz des begrenzten Anwendungsbereichs der
Durchführungsmaßnahmen haben solche Maßnahmen
Auswirkungen auf den Haushalt, die für einen oder
mehrere Mitgliedstaaten bedeutend sein könnten.
Durch die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf den
Haushalt der Mitgliedstaaten ist es gerechtfertigt, dass
sich der Rat die Durchführungsbefugnisse vorbehält.

(64) Angesichts ihres begrenzten Anwendungsbe-
reichs sollte vorgesehen werden, dass diese Durchfüh-
rungsmaßnahmen vom Rat auf Vorschlag der Kom-
mission einstimmig angenommen werden.

(65) Da die Ziele dieser Richtlinie aus den darge-
legten Gründen auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht
ausreichend verwirklicht werden können und daher
besser auf Gemeinschaftsebene zu verwirklichen sind,
kann die Gemeinschaft im Einklang mit dem in Arti-
kel 5 des Vertrags niedergelegten Subsidiaritätsprinzip
tätig werden. Entsprechend dem in demselben Arti-
kel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht
diese Richtlinie nicht über das zum Erreichen dieser
Ziele erforderliche Maß hinaus.

(66) Die Pflicht zur Umsetzung dieser Richtlinie in
nationales Recht sollte nur jene Bestimmungen erfas-
sen, die im Vergleich zu den bisherigen Richtlinien in-
haltlich geändert wurden. Die Pflicht zur Umsetzung
der inhaltlich unveränderten Bestimmungen ergibt
sich aus den bisherigen Richtlinien.

(67) Diese Richtlinie sollte die Verpflichtung der
Mitgliedstaaten hinsichtlich der Fristen für die Umset-
zung in nationales Recht der in Anhang XI Teil B auf-
geführten Richtlinie unberührt lassen -

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

TITEL I

ZIELSETZUNG UND ANWENDUNGSBE-
REICH

Artikel 1

(1) Diese Richtlinie legt das gemeinsame Mehrwert-
steuersystem fest.

(2) Das gemeinsame Mehrwertsteuersystem beruht
auf dem Grundsatz, dass auf Gegenstände und Dienst-
leistungen, ungeachtet der Zahl der Umsätze, die auf
den vor der Besteuerungsstufe liegenden Produktions-
und Vertriebsstufen bewirkt wurden, eine allgemeine,
zum Preis der Gegenstände und Dienstleistungen ge-
nau proportionale Verbrauchsteuer anzuwenden ist.

Bei allen Umsätzen wird die Mehrwertsteuer, die nach
dem auf den Gegenstand oder die Dienstleistung an-
wendbaren Steuersatz auf den Preis des Gegenstands
oder der Dienstleistung errechnet wird, abzüglich des
Mehrwertsteuerbetrags geschuldet, der die verschie-
denen Kostenelemente unmittelbar belastet hat.

Das gemeinsame Mehrwertsteuersystem wird bis zur
Einzelhandelsstufe, diese eingeschlossen, angewandt.

Artikel 2

(1) Der Mehrwertsteuer unterliegen folgende Umsät-
ze:

a) Lieferungen von Gegenständen, die ein Steuer-
pflichtiger als solcher im Gebiet eines Mitgliedstaats
gegen Entgelt tätigt;

b) der innergemeinschaftliche Erwerb von Gegenstän-
den im Gebiet eines Mitgliedstaats gegen Entgelt

i) durch einen Steuerpflichtigen, der als solcher han-
delt, oder durch eine nichtsteuerpflichtige juristische
Person, wenn der Verkäufer ein Steuerpflichtiger ist,
der als solcher handelt, für den die Mehrwertsteuer-
befreiung für Kleinunternehmen gemäß den Artikeln
282 bis 292 nicht gilt und der nicht unter Artikel 33
oder 36 fällt;

ii) wenn der betreffende Gegenstand ein neues Fahr-
zeug ist, durch einen Steuerpflichtigen oder eine nicht-
steuerpflichtige juristische Person, deren übrige Er-
werbe gemäß Artikel 3 Absatz 1 nicht der Mehrwert-
steuer unterliegen, oder durch jede andere nichtsteuer-
pflichtige Person;

iii) wenn die betreffenden Gegenstände verbrauch-
steuerpflichtige Waren sind, bei denen die Verbrauch-
steuer nach der Richtlinie 92/12/EWG im Gebiet des
Mitgliedstaats entsteht, durch einen Steuerpflichtigen
oder eine nichtsteuerpflichtige juristische Person, de-
ren übrige Erwerbe gemäß Artikel 3 Absatz 1 nicht der
Mehrwertsteuer unterliegen;

c) Dienstleistungen, die ein Steuerpflichtiger als sol-
cher im Gebiet eines Mitgliedstaats gegen Entgelt er-
bringt;

d) die Einfuhr von Gegenständen.

(2)
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a) Für Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe b Ziffer ii
gelten als „Fahrzeug“ folgende Fahrzeuge zur Perso-
nen- oder Güterbeförderung:

i) motorbetriebene Landfahrzeuge mit einem Hub-
raum von mehr als 48 Kubikzentimetern oder einer
Leistung von mehr als 7,2 Kilowatt;

ii) Wasserfahrzeuge mit einer Länge von mehr als 7,5
Metern, ausgenommen Wasserfahrzeuge, die auf ho-
her See im entgeltlichen Passagierverkehr, zur Aus-
übung einer Handelstätigkeit, für gewerbliche Zwecke
oder zur Fischerei eingesetzt werden, Bergungs- und
Rettungsschiffe auf See sowie Küstenfischereifahr-
zeuge;

iii) Luftfahrzeuge mit einem Gesamtgewicht beim
Aufstieg von mehr als 1 550 Kilogramm, ausgenom-
men Luftfahrzeuge, die von Luftfahrtgesellschaften
eingesetzt werden, die hauptsächlich im entgeltlichen
internationalen Verkehr tätig sind.

b) Diese Fahrzeuge gelten in folgenden Fällen als
„neu“:

i) motorbetriebene Landfahrzeuge: wenn die Liefe-
rung innerhalb von sechs Monaten nach der ersten In-
betriebnahme erfolgt oder wenn das Fahrzeug höchs-
tens 6 000 Kilometer zurückgelegt hat;

ii) Wasserfahrzeuge: wenn die Lieferung innerhalb
von drei Monaten nach der ersten Inbetriebnahme er-
folgt oder wenn das Fahrzeug höchstens 100 Stunden
zu Wasser zurückgelegt hat;

iii) Luftfahrzeuge: wenn die Lieferung innerhalb von
drei Monaten nach der ersten Inbetriebnahme erfolgt
oder wenn das Fahrzeug höchstens 40 Stunden in der
Luft zurückgelegt hat.

c) Die Mitgliedstaaten legen fest, unter welchen Vor-
aussetzungen die in Buchstabe b genannten Angaben
als gegeben gelten.

(3) Als „verbrauchsteuerpflichtige“ Waren gelten En-
ergieerzeugnisse, Alkohol und alkoholische Getränke
sowie Tabakwaren, jeweils im Sinne der geltenden
Gemeinschaftsvorschriften, nicht jedoch Gas, das über
ein Erdgasnetz im Gebiet der Gemeinschaft oder jedes
an ein solches Netz angeschlossene Netz geliefert
wird.

Artikel 3

(1) Abweichend von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b
Ziffer i unterliegen folgende Umsätze nicht der Mehr-
wertsteuer:

a) der innergemeinschaftliche Erwerb von Gegenstän-
den durch einen Steuerpflichtigen oder durch eine
nichtsteuerpflichtige juristische Person, wenn die Lie-
ferung im Gebiet des Mitgliedstaats nach den Artikeln
148 und 151 steuerfrei wäre;

b) der innergemeinschaftliche Erwerb von Gegenstän-
den, ausgenommen der Erwerb von Gegenständen im
Sinne des Buchstabens a und des Artikels 4, von neu-
en Fahrzeugen und von verbrauchsteuerpflichtigen

Waren, durch einen Steuerpflichtigen für Zwecke sei-
nes landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen oder fi-
schereiwirtschaftlichen Betriebs, der der gemeinsa-
men Pauschalregelung für Landwirte unterliegt, oder
durch einen Steuerpflichtigen, der nur Lieferungen
von Gegenständen bewirkt oder Dienstleistungen er-
bringt, für die kein Recht auf Vorsteuerabzug besteht,
oder durch eine nichtsteuerpflichtige juristische Per-
son.

(2) Absatz 1 Buchstabe b gilt nur, wenn folgende Vor-
aussetzungen erfüllt sind:

a) im laufenden Kalenderjahr überschreitet der Ge-
samtbetrag der innergemeinschaftlichen Erwerbe von
Gegenständen nicht den von den Mitgliedstaaten fest-
zulegenden Schwellenwert, der nicht unter 10 000
EUR oder dem Gegenwert in Landeswährung liegen
darf;

b) im vorangegangenen Kalenderjahr hat der Gesamt-
betrag der innergemeinschaftlichen Erwerbe von Ge-
genständen den in Buchstabe a geregelten Schwellen-
wert nicht überschritten.

Maßgeblich als Schwellenwert ist der Gesamtbetrag
der in Absatz 1 Buchstabe b genannten innergemein-
schaftlichen Erwerbe von Gegenständen ohne die
Mehrwertsteuer, der im Mitgliedstaat des Beginns der
Versendung oder Beförderung geschuldet oder ent-
richtet wurde.

(3) Die Mitgliedstaaten räumen den Steuerpflichtigen
und den nichtsteuerpflichtigen juristischen Personen,
auf die Absatz 1 Buchstabe b gegebenenfalls Anwen-
dung findet, das Recht ein, die in Artikel 2 Absatz
1 Buchstabe b Ziffer i vorgesehene allgemeine Rege-
lung anzuwenden.

Die Mitgliedstaaten legen die Modalitäten fest, unter
denen die in Unterabsatz 1 genannte Regelung in An-
spruch genommen werden kann; die Inanspruchnahme
erstreckt sich über einen Zeitraum von mindestens
zwei Kalenderjahren.

Artikel 4

Neben den in Artikel 3 genannten Umsätzen unterlie-
gen folgende Umsätze nicht der Mehrwertsteuer:

a) der innergemeinschaftliche Erwerb von Gebraucht-
gegenständen, Kunstgegenständen, Sammlungsstü-
cken und Antiquitäten im Sinne des Artikels 311 Ab-
satz 1 Nummern 1 bis 4, wenn der Verkäufer ein steu-
erpflichtiger Wiederverkäufer ist, der als solcher han-
delt, und der erworbene Gegenstand im Mitgliedstaat
des Beginns der Versendung oder Beförderung gemäß
der Regelung über die Differenzbesteuerung nach Ar-
tikel 312 bis 325 besteuert worden ist;

b) der innergemeinschaftliche Erwerb von Gebraucht-
fahrzeugen im Sinne des Artikels 327 Absatz 3, wenn
der Verkäufer ein steuerpflichtiger Wiederverkäufer
ist, der als solcher handelt, und das betreffende Ge-
brauchtfahrzeug im Mitgliedstaat des Beginns der
Versendung oder Beförderung gemäß der Übergangs-
regelung für Gebrauchtfahrzeuge besteuert worden ist;
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c) der innergemeinschaftliche Erwerb von Gebraucht-
gegenständen, Kunstgegenständen, Sammlungsstü-
cken oder Antiquitäten im Sinne des Artikels 311 Ab-
satz 1 Nummern 1 bis 4, wenn der Verkäufer ein Ver-
anstalter von öffentlichen Versteigerungen ist, der als
solcher handelt, und der erworbene Gegenstand im
Mitgliedstaat des Beginns der Versendung oder Beför-
derung gemäß der Regelung für öffentliche Versteige-
rungen besteuert worden ist.

TITEL II

RÄUMLICHER ANWENDUNGSBEREICH

Artikel 5

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck:

(1) „Gemeinschaft“ und „Gebiet der Gemeinschaft“
das Gebiet aller Mitgliedstaaten im Sinne der Nummer
2;

(2) „Mitgliedstaat“ und „Gebiet eines Mitgliedstaats“
das Gebiet jedes Mitgliedstaats der Gemeinschaft, auf
den der Vertrag zur Gründung der Europäischen Ge-
meinschaft gemäß dessen Artikel 299 Anwendung fin-
det, mit Ausnahme der in Artikel 6 dieser Richtlinie
genannten Gebiete;

(3) „Drittgebiete“ die in Artikel 6 genannten Gebiete;

(4) „Drittland“ jeder Staat oder jedes Gebiet, auf den/
das der Vertrag keine Anwendung findet.

Artikel 6

(1) Diese Richtlinie gilt nicht für folgende Gebiete,
die Teil des Zollgebiets der Gemeinschaft sind:

a) Berg Athos;

b) Kanarische Inseln;

c) französische Gebiete, die in Artikel 349 und Artikel
355 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union genannt sind;

d) Åland-Inseln;

e) Kanalinseln.

(2) Diese Richtlinie gilt nicht für folgende Gebiete,
die nicht Teil des Zollgebiets der Gemeinschaft sind:

a) Insel Helgoland;

b) Gebiet von Büsingen;

c) Ceuta;

d) Melilla;

e) Livigno;

f) Campione d’Italia;

g) der zum italienischen Gebiet gehörende Teil des
Luganer Sees.

Artikel 7

(1) Angesichts der Abkommen und Verträge, die sie
mit Frankreich, mit dem Vereinigten Königreich und
mit Zypern geschlossen haben, gelten das Fürstentum
Monaco, die Insel Man und die Hoheitszonen des Ver-
einigten Königreichs Akrotiri und Dhekelia für die
Zwecke der Anwendung dieser Richtlinie nicht als
Drittland.

(2) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen
Vorkehrungen, damit Umsätze, deren Ursprungs- oder
Bestimmungsort im Fürstentum Monaco liegt, wie
Umsätze behandelt werden, deren Ursprungs- oder
Bestimmungsort in Frankreich liegt, und Umsätze, de-
ren Ursprungs- oder Bestimmungsort auf der Insel
Man liegt, wie Umsätze behandelt werden, deren Ur-
sprungs- oder Bestimmungsort im Vereinigten König-
reich liegt, und Umsätze, deren Ursprungs- oder Be-
stimmungsort in den Hoheitszonen des Vereinigten
Königreichs Akrotiri und Dhekelia liegt, wie Umsätze
behandelt werden, deren Ursprungs- oder Bestim-
mungsort in Zypern liegt.

Artikel 8

Ist die Kommission der Ansicht, dass die Bestimmun-
gen der Artikel 6 und 7 insbesondere in Bezug auf
die Wettbewerbsneutralität oder die Eigenmittel nicht
mehr gerechtfertigt sind, unterbreitet sie dem Rat ge-
eignete Vorschläge.

TITEL III

STEUERPFLICHTIGER

Artikel 9

(1) Als „Steuerpflichtiger“ gilt, wer eine wirtschaftli-
che Tätigkeit unabhängig von ihrem Ort, Zweck und
Ergebnis selbstständig ausübt.

Als „wirtschaftliche Tätigkeit“ gelten alle Tätigkeiten
eines Erzeugers, Händlers oder Dienstleistenden ein-
schließlich der Tätigkeiten der Urproduzenten, der
Landwirte sowie der freien Berufe und der diesen
gleichgestellten Berufe. Als wirtschaftliche Tätigkeit
gilt insbesondere die Nutzung von körperlichen oder
nicht körperlichen Gegenständen zur nachhaltigen Er-
zielung von Einnahmen.

(2) Neben den in Absatz 1 genannten Personen gilt
als Steuerpflichtiger jede Person, die gelegentlich ein
neues Fahrzeug liefert, das durch den Verkäufer oder
durch den Erwerber oder für ihre Rechnung an den Er-
werber nach einem Ort außerhalb des Gebiets eines
Mitgliedstaats, aber im Gebiet der Gemeinschaft ver-
sandt oder befördert wird.

Artikel 10

Die selbstständige Ausübung der wirtschaftlichen Tä-
tigkeit im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 schließt Lohn-
und Gehaltsempfänger und sonstige Personen von der
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Besteuerung aus, soweit sie an ihren Arbeitgeber
durch einen Arbeitsvertrag oder ein sonstiges Rechts-
verhältnis gebunden sind, das hinsichtlich der Arbeits-
bedingungen und des Arbeitsentgelts sowie der Ver-
antwortlichkeit des Arbeitgebers ein Verhältnis der
Unterordnung schafft.

Artikel 11

Nach Konsultation des Beratenden Ausschusses für
die Mehrwertsteuer (nachstehend „Mehrwertsteuer-
ausschuss“ genannt) kann jeder Mitgliedstaat in sei-
nem Gebiet ansässige Personen, die zwar rechtlich un-
abhängig, aber durch gegenseitige finanzielle, wirt-
schaftliche und organisatorische Beziehungen eng
miteinander verbunden sind, zusammen als einen
Steuerpflichtigen behandeln.

Ein Mitgliedstaat, der die in Absatz 1 vorgesehene
Möglichkeit in Anspruch nimmt, kann die erforderli-
chen Maßnahmen treffen, um Steuerhinterziehungen
oder -umgehungen durch die Anwendung dieser Be-
stimmung vorzubeugen.

Artikel 12

(1) Die Mitgliedstaaten können Personen als Steuer-
pflichtige betrachten, die gelegentlich eine der in Ar-
tikel 9 Absatz 1 Unterabsatz 2 genannten Tätigkeiten
ausüben und insbesondere einen der folgenden Umsät-
ze bewirken:

a) Lieferung von Gebäuden oder Gebäudeteilen und
dem dazugehörigen Grund und Boden, wenn sie vor
dem Erstbezug erfolgt;

b) Lieferung von Baugrundstücken.

(2) Als „Gebäude“ im Sinne des Absatzes 1 Buchsta-
be a gilt jedes mit dem Boden fest verbundene Bau-
werk.

Die Mitgliedstaaten können die Einzelheiten der An-
wendung des in Absatz 1 Buchstabe a genannten Kri-
teriums des Erstbezugs auf Umbauten von Gebäuden
und den Begriff „dazugehöriger Grund und Boden“
festlegen.

Die Mitgliedstaaten können andere Kriterien als das
des Erstbezugs bestimmen, wie etwa den Zeitraum
zwischen der Fertigstellung des Gebäudes und dem
Zeitpunkt seiner ersten Lieferung, oder den Zeitraum
zwischen dem Erstbezug und der späteren Lieferung,
sofern diese Zeiträume fünf bzw. zwei Jahre nicht
überschreiten.

(3) Als „Baugrundstück“ im Sinne des Absatzes 1
Buchstabe b gelten erschlossene oder unerschlossene
Grundstücke entsprechend den Begriffsbestimmungen
der Mitgliedstaaten.

Artikel 13

(1) Staaten, Länder, Gemeinden und sonstige Einrich-
tungen des öffentlichen Rechts gelten nicht als Steu-
erpflichtige, soweit sie die Tätigkeiten ausüben oder
Umsätze bewirken, die ihnen im Rahmen der öffentli-
chen Gewalt obliegen, auch wenn sie im Zusammen-

hang mit diesen Tätigkeiten oder Umsätzen Zölle, Ge-
bühren, Beiträge oder sonstige Abgaben erheben.

Falls sie solche Tätigkeiten ausüben oder Umsätze be-
wirken, gelten sie für diese Tätigkeiten oder Umsät-
ze jedoch als Steuerpflichtige, sofern eine Behandlung
als Nichtsteuerpflichtige zu größeren Wettbewerbs-
verzerrungen führen würde.

Die Einrichtungen des öffentlichen Rechts gelten in
Bezug auf die in Anhang I genannten Tätigkeiten in
jedem Fall als Steuerpflichtige, sofern der Umfang
dieser Tätigkeiten nicht unbedeutend ist.

(2) Die Mitgliedstaaten können die Tätigkeiten von
Einrichtungen des öffentlichen Rechts, die nach den
Artikeln 132, 135, 136 und 371, den Artikeln 374 bis
377, dem Artikel 378 Absatz 2, dem Artikel 379 Ab-
satz 2 oder den Artikeln 380 bis 390c von der Mehr-
wertsteuer befreit sind, als Tätigkeiten behandeln, die
ihnen im Rahmen der öffentlichen Gewalt obliegen.

TITEL IV

STEUERBARER UMSATZ

KAPITEL 1

Lieferung von Gegenständen

Artikel 14

(1) Als „Lieferung von Gegenständen“ gilt die Über-
tragung der Befähigung, wie ein Eigentümer über ei-
nen körperlichen Gegenstand zu verfügen.

(2) Neben dem in Absatz 1 genannten Umsatz gelten
folgende Umsätze als Lieferung von Gegenständen:

a) die Übertragung des Eigentums an einem Gegen-
stand gegen Zahlung einer Entschädigung auf Grund
einer behördlichen Anordnung oder kraft Gesetzes;

b) die Übergabe eines Gegenstands aufgrund eines
Vertrags, der die Vermietung eines Gegenstands wäh-
rend eines bestimmten Zeitraums oder den Ratenver-
kauf eines Gegenstands vorsieht, der die Klausel ent-
hält, dass das Eigentum unter normalen Umständen
spätestens mit Zahlung der letzten fälligen Rate er-
worben wird;

c) die Übertragung eines Gegenstands auf Grund eines
Vertrags über eine Einkaufs- oder Verkaufskommissi-
on.

(3) Die Mitgliedstaaten können die Erbringung be-
stimmter Bauleistungen als Lieferung von Gegenstän-
den betrachten

Artikel 15

(1) Einem körperlichen Gegenstand gleichgestellt
sind Elektrizität, Gas, Wärme oder Kälte und ähnliche
Sachen.
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(2) Die Mitgliedstaaten können als körperlichen Ge-
genstand betrachten:

a) bestimmte Rechte an Grundstücken;

b) dingliche Rechte, die ihrem Inhaber ein Nutzungs-
recht an Grundstücken geben;

c) Anteilrechte und Aktien, deren Besitz rechtlich
oder tatsächlich das Eigentums- oder Nutzungsrecht
an einem Grundstück oder Grundstücksteil begründet.

Artikel 16

Einer Lieferung von Gegenständen gegen Entgelt
gleichgestellt ist die Entnahme eines Gegenstands
durch einen Steuerpflichtigen aus seinem Unterneh-
men für seinen privaten Bedarf oder für den Bedarf
seines Personals oder als unentgeltliche Zuwendung
oder allgemein für unternehmensfremde Zwecke,
wenn dieser Gegenstand oder seine Bestandteile zum
vollen oder teilweisen Vorsteuerabzug berechtigt ha-
ben.

Jedoch werden einer Lieferung von Gegenständen ge-
gen Entgelt nicht gleichgestellt Entnahmen für Ge-
schenke von geringem Wert und für Warenmuster für
die Zwecke des Unternehmens.

Artikel 17

(1) Einer Lieferung von Gegenständen gegen Entgelt
gleichgestellt ist die von einem Steuerpflichtigen vor-
genommene Verbringung eines Gegenstands seines
Unternehmens in einen anderen Mitgliedstaat.

Als „Verbringung in einen anderen Mitgliedstaat“ gel-
ten die Versendung oder Beförderung eines im Gebiet
eines Mitgliedstaats befindlichen beweglichen körper-
lichen Gegenstands durch den Steuerpflichtigen oder
für seine Rechnung für die Zwecke seines Unterneh-
mens nach Orten außerhalb dieses Gebiets, aber inner-
halb der Gemeinschaft.

(2) Nicht als Verbringung in einen anderen Mitglied-
staat gelten die Versendung oder Beförderung eines
Gegenstands für die Zwecke eines der folgenden Um-
sätze:

a) Lieferung dieses Gegenstands durch den Steuer-
pflichtigen im Gebiet des Mitgliedstaats der Beendi-
gung der Versendung oder Beförderung unter den Be-
dingungen des Artikels 33;

b) Lieferung dieses Gegenstands durch den Steuer-
pflichtigen zum Zwecke seiner Installation oder Mon-
tage durch den Lieferer oder für dessen Rechnung im
Gebiet des Mitgliedstaats der Beendigung der Versen-
dung oder Beförderung unter den Bedingungen des
Artikels 36;

c) Lieferung dieses Gegenstands durch den Steuer-
pflichtigen an Bord eines Schiffes, eines Flugzeugs
oder in einer Eisenbahn während einer Personenbeför-
derung unter den Bedingungen des Artikels 37;

d) Lieferung von Gas über ein Erdgasnetz im Gebiet
der Gemeinschaft oder ein an ein solches Netz ange-
schlossenes Netz, Lieferung von Elektrizität oder Lie-

ferung von Wärme oder Kälte über Wärme- oder Käl-
tenetze unter den Bedingungen der Artikel 38 und 39;

e) Lieferung dieses Gegenstands durch den Steuer-
pflichtigen im Gebiet des Mitgliedstaats unter den Be-
dingungen der Artikel 138, 146, 147, 148, 151 und
152;

f) Erbringung einer Dienstleistung an den Steuer-
pflichtigen, die in der Begutachtung von oder Arbeiten
an diesem Gegenstand besteht, die im Gebiet des Mit-
gliedstaats der Beendigung der Versendung oder Be-
förderung des Gegenstands tatsächlich ausgeführt
werden, sofern der Gegenstand nach der Begutachtung
oder Bearbeitung wieder an den Steuerpflichtigen in
dem Mitgliedstaat zurückgesandt wird, von dem aus er
ursprünglich versandt oder befördert worden war;

g) vorübergehende Verwendung dieses Gegenstands
im Gebiet des Mitgliedstaats der Beendigung der Ver-
sendung oder Beförderung zum Zwecke der Erbrin-
gung von Dienstleistungen durch den im Mitgliedstaat
des Beginns der Versendung oder Beförderung ansäs-
sigen Steuerpflichtigen;

h) vorübergehende Verwendung dieses Gegenstands
während eines Zeitraums von höchstens 24 Monaten
im Gebiet eines anderen Mitgliedstaats, in dem für die
Einfuhr des gleichen Gegenstands aus einem Drittland
im Hinblick auf eine vorübergehende Verwendung die
Regelung über die vollständige Befreiung von Ein-
fuhrabgaben bei der vorübergehenden Einfuhr gelten
würde.

(3) Liegt eine der Voraussetzungen für die Inan-
spruchnahme des Absatzes 2 nicht mehr vor, gilt der
Gegenstand als in einen anderen Mitgliedstaat ver-
bracht. In diesem Fall gilt die Verbringung als zu dem
Zeitpunkt erfolgt, zu dem die betreffende Vorausset-
zung nicht mehr vorliegt.

Artikel 17a

(1) Die Verbringung von Gegenständen seines Unter-
nehmens durch einen Steuerpflichtigen in einen ande-
ren Mitgliedstaat im Rahmen einer Konsignationsla-
gerregelung gilt nicht als einer Lieferung von Gegen-
ständen gegen Entgelt gleichgestellt.

(2) Für den Zweck dieses Artikels wird davon aus-
gegangen, dass eine Konsignationslagerregelung vor-
liegt, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

a) Gegenstände werden von einem Steuerpflichtigen
oder auf seine Rechnung von einem Dritten in einen
anderen Mitgliedstaat im Hinblick darauf versandt
oder befördert, zu einem späteren Zeitpunkt und nach
der Ankunft an einen anderen Steuerpflichtigen ge-
liefert zu werden, der gemäß einer bestehenden Ver-
einbarung zwischen den beiden Steuerpflichtigen zur
Übernahme des Eigentums an diesen Gegenständen
berechtigt ist;

b) der Steuerpflichtige, der die Gegenstände versen-
det oder befördert, hat in dem Mitgliedstaat, in den
die Gegenstände versandt oder befördert werden, we-
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der den Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit noch ei-
ne feste Niederlassung;

c) der Steuerpflichtige, an den die Gegenstände gelie-
fert werden sollen, hat eine Mehrwertsteuer-Identifi-
ka tionsnummer in dem Mitgliedstaat, in den die Ge-
genstände versandt oder befördert werden, und sowohl
seine Identität als auch die ihm von diesem Mitglied-
staat zugewiesene Mehrwertsteuer-Identifikations-
nummer sind dem unter Buchstabe b genannten Steu-
erpflichtigen zum Zeitpunkt des Beginns der Versen-
dung oder Beförderung bekannt;

d) der Steuerpflichtige, der die Gegenstände versen-
det oder befördert, trägt die Verbringung der Gegen-
stände in das in Artikel 243 Absatz 3 vorgesehene Re-
gister ein und nimmt die Identität des Steuerpflich-
tigen, der die Gegenstände erwirbt, sowie die Mehr-
wertsteuer-Identifikationsnummer, die ihm von dem
Mitgliedstaat, in den die Gegenstände versandt oder
befördert werden, zugewiesen wurde, gemäß Artikel
262 Absatz 2 in die zusammen fassende Meldung auf.

(3) Wenn die Voraussetzungen gemäß Absatz 2 erfüllt
sind, gelten zum Zeitpunkt der Übertragung der Be-
fähigung, wie ein Eigentümer über die Gegenstände
zu verfügen, an den Steuerpflichtigen gemäß Absatz
2 Buchstabe c folgende Bestimmungen, sofern die
Übertragung innerhalb der in Absatz 4 genannten Frist
erfolgt:

a) eine Lieferung von Gegenständen gemäß Artikel
138 Absatz 1 gilt als von dem Steuerpflichtigen vor-
genommen, der die Gegenstände entweder selbst oder
auf seine Rechnung durch einen Dritten in dem Mit-
gliedstaat versandt oder befördert hat, von dem aus die
Gegenstände versandt oder befördert wurden;

b) ein innergemeinschaftlicher Erwerb von Gegen-
ständen gilt als von dem Steuerpflichtigen vorgenom-
men, an den diese Gegenstände in dem Mitgliedstaat
geliefert werden, in den die Gegenstände versandt
oder befördert wurden.

(4) Wurden die Gegenstände innerhalb von 12 Mona-
ten nach ihrer Ankunft in dem Mitgliedstaat, in den sie
versandt oder befördert wurden, nicht an den Steuer-
pflichtigen geliefert, für den sie nach Absatz 2 Buch-
stabe c und Absatz 6 bestimmt waren, und ist keiner
der in Absatz 7 genannten Umstände eingetreten, so
gilt eine Verbringung im Sinne des Artikels 17 als am
Tag nach Ablauf des Zeitraums von 12 Monaten er-
folgt.

(5) Keine Verbringung im Sinne des Artikels 17 gilt
als erfolgt, wenn die folgenden Voraussetzungen er-
füllt sind:

a) die Befähigung, wie ein Eigentümer über die Ge-
genstände zu verfügen, wurde nicht übertragen und
die Gegenstände werden innerhalb der in Absatz 4 ge-
nannten Frist in den Mitgliedstaat zurückgesandt, von
dem aus sie versandt oder befördert wurden, und

b) der Steuerpflichtige, der die Gegenstände versandt
oder befördert hat, trägt deren Rückversand in das in
Artikel 243 Absatz 3 vorgesehene Register ein.

(6) Wird der Steuerpflichtige nach Absatz 2 Buchsta-
be c innerhalb des in Absatz 4 genannten Zeitraums
durch einen anderen Steuerpflichtigen ersetzt, so gilt
zum Zeitpunkt der Ersetzung keine Verbringung im
Sinne von Artikel 17 als erfolgt, sofern

a) alle anderen maßgeblichen Voraussetzungen ge-
mäß Absatz 2 erfüllt sind und

b) der Steuerpflichtige nach Absatz 2 Buchstabe b die
Ersetzung in das in Artikel 243 Absatz 3 vorgesehene
Register einträgt.

(7) Ist eine der Voraussetzungen gemäß den Absätzen
2 und 6 innerhalb der in Absatz 4 genannten Frist nicht
mehr erfüllt, so gilt eine Verbringung von Gegenstän-
den gemäß Artikel 17 als zu dem Zeitpunkt erfolgt, zu
dem die betreffende Voraussetzung nicht mehr erfüllt
ist.

Werden die Gegenstände an eine andere Person als
den Steuerpflichtigen nach Absatz 2 Buchstabe c oder
Absatz 6 geliefert, so gelten die Voraussetzungen ge-
mäß den Absätzen 2 und 6 unmittelbar vor einer sol-
chen Lieferung als nicht mehr erfüllt.

Werden die Gegenstände in ein anderes Land als den
Mitgliedstaat, aus dem sie ursprünglich verbracht wur-
den, versandt oder befördert, so gelten die Vorausset-
zungen gemäß den Absätzen 2 und 6 unmittelbar vor
dem Beginn einer solchen Versendung oder Beförde-
rung als nicht mehr erfüllt.

Im Falle von Zerstörung, Verlust oder Diebstahl gelten
die Voraussetzungen gemäß den Absätzen 2 und 6 an
dem Tag, an dem die Gegenstände tatsächlich abhan-
denkamen oder zerstört wurden, oder — falls ein sol-
cher Tag nicht bestimmt werden kann — an dem Tag,
an dem die Zerstörung oder das Fehlen der Gegenstän-
de festgestellt wurde, als nicht mehr erfüllt.

Artikel 18

Die Mitgliedstaaten können der Lieferung von Gegen-
ständen gegen Entgelt folgende Vorgänge gleichstel-
len:

a) die Verwendung — durch einen Steuerpflichtigen
— eines im Rahmen seines Unternehmens hergestell-
ten, gewonnenen, be- oder verarbeiteten, gekauften
oder eingeführten Gegenstands zu seinem Unterneh-
men, falls ihn der Erwerb eines solchen Gegenstands
von einem anderen Steuerpflichtigen nicht zum vollen
Vorsteuerabzug berechtigen würde;

b) die Verwendung eines Gegenstands durch einen
Steuerpflichtigen zu einem nicht besteuerten Tätig-
keitsbereich, wenn dieser Gegenstand bei seiner An-
schaffung oder seiner Zuordnung gemäß Buchstabe a
zum vollen oder teilweisen Vorsteuerabzug berechtigt
hat;

c) mit Ausnahme der in Artikel 19 genannten Fälle der
Besitz von Gegenständen durch einen Steuerpflichti-
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